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ZEICHENERKLARUNG

Art der baulichen Nutzung
(a I "'b~. I bis 3 BauNVO 1

WOHNBAUFLÄCHEN

AlIg'emeines Wohngebiet (§ 4 BOUNVO')

Mischgebiet (§ 6 8cuNVOl

GEMI SCHTE BAUFLÄCHEN

~
GEWERBLICHE BAU FLÄCHE

Gewerbegebiet (~8 8<>uNVOl

Kirche

GEMEI NBE OARFSGRUN DST

mJ
Feuerwehr

Maß der baulichen Nutzung
( ~ 5 .f.boI" Holr 1 u:, U.bs. 1 !'Ir.'Q 88<>u(, SQw'e U 16 u 17 llou Nva)

NUTZUNGSSCHJ<,8LJ)NE

.
Zohl der VotLgeschosse als Höchstgrenze
(§'6 BouN'IO)

Zahl der Vollgeschosse zwingend
( ~18BauNVO)

Grundflöchenzotll
(~U BauNVO)

Geschoßt Lä chQnzohl
(~20eouNvO)
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Bauweise
('!Abs.' N'.lb BlIouG u. ii22u.23 Bcu "va)

h •.
..........0'

nur Einzel- u. DoppeLhäuser zuLässig

nur Hausgruppen zuLiissig

Boutinie Ci ZUM. 2 llouNVOJ
.~ ~~:j~""Baugrenze U II "b'sJ ~HVvJ

Weitere Nutzungsarten
Stranenverkehrsflächen

Stroßenbegrenzungsli nie
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Umformerstotion

bestehende Ett. Freileitung (\1 Abs.6 BBauG I

Abgrenzung untersc:hiedt. Nutzung I' 16 Ab. 4 BauN\lO 1

Gnlnze des räumt. 6eltungsbereic:hs d. Beb.Planes
It9Abs.SBBauGJ



Obis 300

Obis 500

AufgL"Und der §§ 8 und folgende des Bundesbaugeset<::es vom
2).6.1960 (UGB1. I 5.)41l, der Verordnung übe~ die bauliche
t.ut:c..ung von Grundstücken (Baullut,tunc;sv.. rCt·dnl..ingl des Bun(les_
ministeriums für .,ohnungswcscn . ..it.;"dt.eb~u und Raumordnung
vom 26.6.1962 {BGB1. I J.~29l, dCb ~ 1 der zweiten Verordnung
der Landesregierung .<:ur Durchführung des Bundesbaugesetzes

" vom 27.6.1961 (GBl.S.2oB) und des § .. Abs. 1 c:lec Gemeinde
oLcnung für eaden-~ürttember9 vom 25.7.1955 (GB1.S.IZ9) in
Verbindung mit § 111 der Lanc:lesbauordnung für Boden-Württem_
berg vom 6.4.l96~ (Gßl.S.151) hat der Gemeinderat dec Stadt

I Wies loch die ~eichnerischen und s~hriftlichen Pestsetzungen
als Sut<::ung beschlossen.

Schriftliche Pestsetzungen § 9 (1) BBauG
1

1. Art und Maß der baulichen ~utzung § 9 (1) BBauG

1.1 1m allgemeinen Wohngebiet (WAl sind Ausnahmen nach § 4
(3) zif. ) + 5 BauNVO nicht zulässig

2. Gestaltung der baulichen Anlagen

2.1 ZUIKssige Dachneigung:
bei zweigeschossiger Bauwei6e
bei eingeschossiger Bduweise

2.2 Kniestock zu14ssig:
bei einQeschossiger Bauweise
bei zweigeschossigec ßduweise

1Il1:lX. 0.80 m
1113.X. 0.30 m

2.4

Die GebäUdetiefe wird bei zweigeschossigec Bauweise auf
mllX. 15.00 111 begrenzt.
Wei~ece Anbauten oder Nebengebäude sind nur einge
schossig zulässig

Zweigeschossige ~rweitecungen an bestehenden Gebäuden
sind möglichst als pcofilgleichec Anbau an das Haupt
gebäude aus~uführen.

Die Dachform des HauptgebäUdes ist hierbei grundsKtzlich
zu Ubecnehlllen

3. Garagen und stellplätze § 9 (1) le BBauG

3.1 PUr Art und Anzahl gelten die jeweiligen Bestimmungen
und Richtlinien des Innenlllinisteciums

4. Nebengebä.ude

4.1 Nebengebäude sind gemäß § 4 () Zif. 2, 4 + 6 BauNVO
zulässig

4.2 Die Erstellung von Neben- bzw. Hintergebäuden ausserhalb
der im Bebauungsplan festgelegten Baugrenzen werden als
Ausnahme zugelassen, wenn sie eine Grösse von ~llX. 25 qm
nicht Uberschrelten und mit Flachdach ausgef~hrt werden.

S. Einfriedigungen

5.! Einfriedigungen entlang dec öffentlichen Strassen sind
bis zu einer Gesa-thöhe von 0.80 III ZUlässig.



Bebauungsplan "Fraueoweiler" - Al ter Orts teil

Gemarkung Wiesloch

Begründung gemäß § 9 BBauG

I. Allgemeines

Der bebaute Teil des Siedlungsgebietes Frauenweiler ist im

Augenblick nur als Kleinsiedlungsgebiet zu nutzen. Um diesen

bereits bebauten Teil des Ortsteils Frauenweiler besser nutzen

zu können, hat der Gemeinderat der Stadt Wiesloch in seiner

Sitzung vom 23. November 1967 beschlossen, für diesen alten

bebauten Ortsteil Frauenweiler einen Bebauungsplan über die

Änderung der baulichen Nutzung aufzustellen.

Im Rahmen dieses BebaUUngsplanes werden fGr sämtliche berührten

Grundstücke die Art und das Maß der baulichen Nutzung ent

sprechend den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes und der Bau

nutzungsverordnung neu festgelegt. Die Durchführung einer Bau

1andumlegung nach Rechtskraft dieses Bebauungsplanes ist nicht

beabsichtigt.

11. Räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet wird begren~t im Osten von den Grundstücken

-Lgb.Nr. 10015 und 10015/1 (Abbaugebiet der Firma Bott KG),

im SUden durch das Grundstück Lgb.Nr. 5170 (Gewann Im kleinen

Feld), im Westen von den Grundstücken Lgb.Nr. 5091 und 5119/7

(Gewann Erlenwiesen) und 1m Norden durch das Neubaugebiet

Frauenweiler.
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111. E~schlie55ung

Die verkehrsmäßige Erschliessung wird durch die Aufstellung

dieses Bebauungsplanes nient verändert. Ebenso ist nicht

b~absichtigt, vorhandene Strassenzüge im Plangebiet zu ver

legen oder zu verändern.

lV. Versorgungsleitungen

1. Lntv.:ässerung

Der AnschLuss des Plangebi&tcs an das Kdnalisationsnetz der

Stadt Wies loch kann erst erfolgen, wenn der Vorflutkanal durch

den i\.hwasserverband Leimbach_Angclbach verlegt ist. Bis zU

diesem Zeitpunkt erfolgt die Ableitung der anfallenden Abwässer

über Huusklärgruben mit Versickeruog auf den einzelnen Grund_

",tÜcken.

2. Bewässerung und ~lektrizität

Das Plangebiet ist an das städt. Wasscrversorgungsnetz und an

das Stromnetz der Badenwerk i~ angeschlossen. Durch die Auf

stellung dieses Bebauungsplanes wird hier keine Änderung ein

treten.

3. Gasversorgung

Sofern das Plangebiet mit Gas versorgt werden soll, ist ein

Anschluss an das vorhandene Versorgungsnetz der Stadtwerke

Heidelberg vor-gesehen.
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v. Kosten

Die Kosten, die für die Verlegung der Entwässerungsleitungen

entstehen werden, sind überschlägig ermittelt und werden ca.

DM l~o.ooo.-- betragen.

~in Teil dieser Kosten kann durch Erhebung des Entwässerungs

bei trages gede<..:k t werd",n.

Wiesloch, den 16. Januar 1968

Bauamtmann



Gemarkung Wiesloch
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